
1/2

Vertrag zur Gründung der EWG - Protokoll betreffend Italien (Rom, 25.März 1957)
 
Quelle: Bundesgesetzblatt 1957 II. Hrsg. Der Bundesminister der Justiz. 19.08.1957, Nr. 23. Bonn:
Bundesanzeiger Verlagsges. m. b. H.
Urheberrecht: Alle Rechte bezüglich des Vervielfältigens, Veröffentlichens, Weiterverarbeitens, Verteilens
oder Versendens an Dritte über Internet, ein internes Netzwerk oder auf anderem Wege sind urheberrechtlich
geschützt und gelten weltweit.
Alle Rechte der im Internet verbreiteten Dokumente liegen bei den jeweiligen Autoren oder
Anspruchsberechtigten.
Die Anträge auf Genehmigung sind an die Autoren oder betreffenden Anspruchsberechtigten zu richten. Wir
weisen Sie diesbezüglich ebenfalls auf die juristische Ankündigung und die Benutzungsbedingungen auf der
Website hin.
URL:
http://www.cvce.eu/obj/vertrag_zur_grundung_der_ewg_protokoll_betreffend_italie
n_rom_25_marz_1957-de-0daade2d-f88f-464b-bb43-7912e5fc69c6.html
Publication date: 05/11/2015

http://www.cvce.eu/obj/vertrag_zur_grundung_der_ewg_protokoll_betreffend_italien_rom_25_marz_1957-de-0daade2d-f88f-464b-bb43-7912e5fc69c6.html
http://www.cvce.eu/obj/vertrag_zur_grundung_der_ewg_protokoll_betreffend_italien_rom_25_marz_1957-de-0daade2d-f88f-464b-bb43-7912e5fc69c6.html


2/2

Vertrag zur Gründung der EWG - Protokoll betreffend Italien

 DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN, 

VON DEM WUNSCH GELEITET, gewisse besondere Probleme betreffend Italien zu regeln, 

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die diesem Vertrag als Anhang beigefügt 
sind: 

DIE MITGLIEDSTAATEN DER GEMEINSCHAFT 

NEHMEN ZUR KENNTNIS, daß sich die italienische Regierung mit der Durchführung eines 
Zehnjahresplanes zur wirtschaftlichen Ausweitung befaßt, durch den die strukturellen Unterschiede der 
italienischen Volkswirtschaft ausgeglichen werden sollen, und zwar insbesondere durch die Ausrüstung der 
weniger entwickelten Gebiete Süditaliens und der italienischen Inseln sowie durch die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit; 

WEISEN DARAUF HIN, daß die Grundsätze und die Ziele dieses Plans der italienischen Regierung von 
Organisationen für internationale Zusammenarbeit, deren Mitglieder sie sind, berücksichtigt und gebilligt 
wurden; 

ERKENNEN AN, daß die Erreichung der Ziele des italienischen Plans in ihrem gemeinsamen Interesse 
liegt; 

KOMMEN ÜBEREIN, den Organen der Gemeinschaft die Anwendung aller in diesem Vertrag 
vorgesehenen Mittel und Verfahren zu empfehlen, insbesondere durch eine angemessene Verwendung der 
Mittel der Europäischen Investitionsbank und des Europäischen Sozialfonds der italienischen Regierung die 
Erfüllung dieser Aufgabe zu erleichtern; 

SIND DER AUFFASSUNG, daß die Organe der Gemeinschaft bei der Anwendung dieses Vertrags 
berücksichtigen müssen, daß die italienische Volkswirtschaft in den kommenden Jahren erheblichen 
Belastungen ausgesetzt sein wird, und daß gefährliche Spannungen, namentlich in der Zahlungsbilanz oder 
im Beschäftigungsstand, durch welche die Anwendung dieses Vertrags in Italien in Frage gestellt werden 
könnte, zu vermeiden sind; 

ERKENNEN INSBESONDERE AN, daß im Falle der Anwendung der Artikel 108 und 109 darauf zu 
achten ist, daß bei den Maßnahmen, um welche die italienische Regierung ersucht wird, die Durchführung 
ihres Plans zur wirtschaftlichen Ausweitung und zur Hebung des Lebensstandards der Bevölkerung 
gesichert bleibt. 

Geschehen zu Rom, am 25. März neunzehnhundertsiebenundfünfzig.

P. H. Spaak. J. Ch. Snoy et d’Oppuers.
Adenauer. Hallstein.
Pineau. M. Faure.
Antonio Segni. Gaetano Martino.
Bech. Lambert Schaus.
J. Luns. J. Linthorst Homan.
 


